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Totalrevision Finanzausgleichsgesetz 

 

Vorlage des Regierungsrats vom 25. Oktober 2016 Änderungsantrag der kantonsrätlichen Kommission vom 11.11.2016 

Art.  11 
Grundsatz 

 

1
 Der Kanton gewährt den Einwohnergemeinden, die aufgrund ihrer Bevölkerungs-

dichte überdurchschnittlich belastet sind, einen finanziellen Ausgleich.
 

1
 Der Kanton gewährt den Einwohnergemeinden, die aufgrund ihrer Bevölkerungs-

dichteWohnbevölkerung überdurchschnittlich belastet sind, einen finanziellen Aus-
gleich. 

 


